Hinweis auf eine Genehmigung

Auch der Hinweis der Beschwerde darauf, dass eine in der unmittelbaren Umgebung der gegenständlichen Werbeanlage gelegene andere Werbeanlage von der Behörde bewilligt worden sei, ist nicht geeignet, eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides, dessen Gegenstand allein die von der Beschwerdeführerin errichtete Werbeanlage ist, aufzuzeigen. 

Selbst aus einer rechtswidrigen Vorgangsweise der Behörde in anderen Fällen könnte kein Anspruch auf eine Bewilligung abgeleitet werden (vergleiche auch hiezu z.B. das Erkenntnis vom 14.09.2004, Zl. 2001/10/0178). 
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